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Pressekonferenz von Regierungschef-Stellvertreter Dr. Herbert Wille und der Abfall-Kommission. Von links Theo Kindle, Leiter 
des Amtes ß r  Gewässerschutz, Albert Beck, Vizepräsident des Vereins für Abfallbeseitigung, Lorenz Schierscher, Vorsteher von 
Schaan, Toni Hoop, Vorsteher von Ruggell, Regierungschef-Stellvertreter Dr. Herbert Wille, Arthur Konrad, Bürgermeister von 
Vaduz und Lorenz Hasler, Vorsteher von Gamprin. (Bild: Beat Schürte) 

Vereinbarung aller Gemeinden über Reststoffdeponien 
Pressekonferenz von Reg.-Chef-Stellvertreter Dr. Herbert Wille über Dfponiekonzept und Abfall-Leitbild 

G.M.) - Die elf liechtensteinischen 
Gemeinden haben eine Vereinbarung un
terzeichnet über die Errichtung und den 
Betrieb von Reststoffdeponien. Regie
rungschef-Stellvertreter Dr. Herbert Wil
le stellte gestern, in Zusammenarbeit mit 
der Abfall-Kommission, diese Vereinba
rung an einer Pressekonferenz vor. Aus
serdem erläuterte er (siehe nebenstehen
der Beitrag) den Vemehmlassungentwurf 
für ein Abfall-Leitbild. 

Einleitend nahm Regierungschef-Stell
vertreter Dr. Herbert Wille in seinen 
Ausführungen Bezug auf das neue Ab
fallgesetz, das einerseits ein Abfall-Leit
bild verlange, anderseits die Regierung 
beauftrage, in Zusammenarbeit mit den 
Gemeinden die Standorte der Entsor
gungsanlagen für Sonderabfälle festzule
gen. Mit der zwischen den elf Gemeinden 
abgeschlossenen Vereinbarung verpflich
tet sich nach seinen Worten jede Gemein
de, gemeinsam mit den anderen zur Ent
sorgung beizutragen. Diese Verpflich
tung ist gemäss seinen Ausführungen um
so wichtiger, als damit nicht eine einzelne 
Gemeinde bestimmt werden kann, den 
«Abfall-Kübel» zu spielen, also die ge
samten Sonderabfälle zu übernehmen. 
Gleichwertige-Leistungen aller 

Regierungschef-Stellvertreter Dr. Her
bert Wille unterstrich, dass die Gemeinr 
den übereingekommen seien, in gleicher 
Weise oder in gleichem Umfang der Ver
pflichtung zur Errichtung und zum Be
trieb von Reststoffdeponien nachzukom
men, soweit es die Verhältnisse zuliessen. 
Allerdings seien aus topographischen 

Gründen nicht alle Gemeinden in der 
Lage,.eine Reststoffdeponie anzubieten. 
Für diese Gemeinden bestehen nach der 
Vereinbarung die Verpflichtungen, in an
derer Form eine nach Umfang und Zeit
dauer gleichwertige Leistung zu erbrin
gen, die in Absprache mit anderen Ge
meinden zu erfolgen hat. 

Die Planungs- und Baukosten der 
Reststoffdeponien werdeif nach der Ver
einbarung nach Abzug der Landessub
ventionen von den Gemeinden im Ver
hältnis ihrer Einwohnerzahl gemeinsam 
getragen. Die auflaufenden Kosten kön
nen gemäss dem gesetzlich fixierten Ver
ursacherprinzip mit Gebühren den Ab
fall-Anlieferern weiterverrechnet wer
den. Der Bau und der Betrieb der Rest
stoffdeponien werden von den jeweiligen 
Standortgemeinden übernommen. 

Drei Deponien sind fixiert 
Wie an der Pressekonferenz zu erfah

ren war, sind vorerst drei Deponiestand
orte fixiert worden. Die Gemeinde Rug

gell wird eine Reststoffdeponie zur End
lagerung von Metallhydroxidrückständen 
im Steinbruch Limseneck errichten, wäh
rend die Gemeinde Schaan im ehemali 
gen Steinbruch Schwabbrünnen eine De  
ponie zur Endlagerung von Rückständen 
aus der Abluftreinigung der Kehrichtver
brennungsanlage (KVA) Buchs bereit
stellt. Die Gemeinde Vaduz errichtet 
nach der Vereinbarung zwischen den Ge
meinden neben der'Bausehuttdeponie Im 
Rain nach Abschlüss der Ruggeller und 
Schaaner Deponie eine Endlagerstätte. 

Wie Vorsteher Anton Hoop (Ruggell) 
erklärte, hat der Gemeinderat dem Pro
jekt Limseneck seine Zustimmung erteilt, 
so dass er auf ein positives Votum an der 
bevorstehenden Abstimmung hoffe. Lo
renz Schierscher, Vorsteher von Schaan, 
konnte mitteilen, dass ein Projekt vor
handen und die Bedenken der Gemeinde 
Eschen wegen des Standortes ausgeräumt 
seien. Das Projekte sei jedoch vom Ge
meinderat noch nicht genehmigt worden. 

Leitbild für Abfallentsorgung 
Ein wichtiger Schritt zur Umweltgerechten Abfallbeseitigung 

(G.M.) - Das vor knapp zwei Jahren in 
Knifit getretene Abfallgesetz schreibt vor, 
dass die Regierung in Zusammenarbeit 
mit den Gemeinden ein «Leitbild zur Ab
fallentsorgung» zu erfassen habe. Dieses 
Leitbild liegt nun als Vernehmlassnngs-
entwurf vor. Regierungschef-Stellvertre
ter Dr. Herbert Wille präsentierte das 
Leitbild im Rahmen der Pressekonferenz 
von gestern Mittwoch im Regierungsge
bäude. 

Das Leitbild enthält Grundsätze zur 
Abfallentwertung, ermittelt Art und Be
darf an Entsorgungsanlagen und bezeich
net mögliche Standorte für Entsorgungs
anlagen von Sonderabfällen. Seine 
Hauptaufgabe besteht darin, Entschei
dungsgrundlage für Massnahmen darzu
stellen, wie sie das Abfallgesetz vorsieht 
und ist gemäss den gesetzlichen Bestim
mungen periodisch den Verhältnissen 
und dem Stand der Abfalltechnik anzu
passen. 

Grundsätze der Abfallentsorgung 
Nach dem Leitbild hat sich die Abfall

wirtschaft in die Zielsetzung des Umwelt
schutzes einzufügen, wonach der Schutz 
der Menschen, Tiere und Pflanzen sowie 
ihrer Lebensgemeinschaften und Lebens
räume zu gewährleisten und die Frucht
barkeit des Bodens zu erhalten sind. Um 
dieses Ziel zu erreichen, soll gemäss Leit
bild auf drei Ebenen vorgegangen 
werden". 
• Abfälle sind möglichst zu vermeiden, 
wobei sowohl die Menge als auch der 
Schadstoffgehalt der Abfälle reduziert 
werden sollen im Sinne einer quantitati
ven und qualitativen Abfallvermeidung. 
• Nicht vermeidbare Abfälle sind einer 
Wiederverwertung zuzuführen; falls dies 
technisch möglich ist und dadurch eine 
geringere Umweltbelastung resultiert als 
bei der Entsorgung dieser Abfälle auf 
dem üblichen Weg. 

• Abfälle, die weder vermeidbar noch 
wiederverwertbar sind, müssen einem 
Entsorgungssystem zugeführt werden, 
welches als Ganzes umweltverträglich ist. 

Möglichst im Land entsorgen 
Bei der Abfallbewirtschaftung müssen 

nach dem Leitbild auch naturwissen
schaftlich-technische wie ökonomische 

Grundsätze beachtet werden. Aus natur
wissenschaftlich-technischer Sicht gehört 
dazu, dass Abfälle in wiederverwertbare 
oder endlagerfähige Stoffe überführt wer
den. Zudem ist das Verfahren so zu kon
zipieren, dass umweltgefährdende Stoffe 
in möglichst konzentrierter und umwelt
verträgliche Stoffe in möglichst reiner 
Form anfallen. Zu  den ökonomischen 
Grundsätzen gehört das Verursacherprin
zip, wie es auch im Abfallgesetz festge
legt wurde: Die Gebühren für die Abfall
bewirtschaftung sind kosten- und risiko
gerecht vom Verursacher zu tragen, wo
bei zur Förderung der Wiederverwertung 
von Abfällen möglichst wirtschaftliche 
Lösungen anzustreben sind. 

Schliesslich enthält das Leitbild auch 
politische Grundsätze, in denen festge
halten wird, dass die Abfallentsorgung -
soweit ökologisch und wirtschaftlich sinn
voll - im eigenen Land erfolgen soll. Die 
Abfallentsorgung soll sich ferner nach in
ternationalen Vereinbarungen richten 
und die Zusammenarbeit über die 
Grenze hinweg anstreben. 

Deponiekonzept für Liechtenstein 
Zum Leitbild «Abfallentsorgung» liegt 

auch ein Deponiekonzept für das Für
stentum Liechtenstein vor. Nach diesem 
Konzept liegen vorerst genügend geeig
nete Standorte für das Anlegen von Rest
stoffdeponien vor. Allerdings wird darauf 
hingewiesen, dass die jeweiligen Standor
te frühzeitig geplant werden müssen, da 
es zur Realisierung dieser Deponien ne
ben der Zusammenarbeit der Gemeinden 
auch der Bereitschaft der Bevölkerung 
bedürfe, diese Lösungen zu akzeptieren. 

Erhebliche Zunahme der berufstätigen Frauen 
Amt für  Volkswirtschaft veröffentlichte Ergebnisse der nichtlandwirtschaftlichen Betriebszählung 
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(G.M.) - Im Verlaufe von zehn Jahren 
hat die Zahl der Beschäftigten in unserem 
Land erheblich zugenommen. Dies geht 
aus den Ergebnissen der Betriebszählung 
1985 hervor, die das Amt Air Volkswirt
schaft gestern veröffentlichte. Zugenom
men hat innerhalb eines Jahrzehnts auch 
die Zahl der Arbeitsstätten. Ebenso ist 
eine erhebliche Zunahme der weiblichen 
Arbeitskiäfte in den Betrieben festzustel
len. Die Zuwachsraten der ausländischen 
Beschäftigten ist nach diesen Zahlen hö
her ausgefallen ab die Zahl der einheimi
schen Arbeitskräfte. 

Die nichtlandwirtschaftlichen Betriebs
zählungen werden alle zehn Jahre durch
geführt, so dass sich über diesen Zeit
raum gute Vergleichsmöglichkeiten erge
ben. Das Amt für Volkswirtschaft macht 
allerdings im Kommentar zur veröffent
lichten Statistik darauf aufmerksam, dass 
bei einer Analyse der erhobenen Daten 
die konjunkturelle Situation mitberück
sichtigt werden sollte. Im Erhebungsjahr 
1975 sei eine starke Rezession als Folge 
der 01-Krise in vollem Gang gewesen, 
während das Erhebungsjahr im Zeichen 
einer günstigen Wirtschaftsentwicklung 
gestanden habe, womit sich unterschiedli
che Auswirkungen auf die einzelnen 
Branchen zeigten. 

Starke Zunahme der Betriebsstätten 
Die Zahl der Betriebsstätten ist von 

1975 bis 1985 auf 1675 (1412) angestie
gen. Die Zunahme um 263 Betriebsstät

ten entspricht einer Zuwachsrate von 
18,6 Prozent. Die meisten Betriebsstätten 
wurden im Bereich «Handel, Gast- und 
Reparaturgewerbe» mit 524 (511) regi
striert, gefolgt von «Banken, Versiche
rungen, Beratung» mit 411 (220) Betrie
ben und der «Verarbeitenden Produk
tion» mit 208 (214) Betriebsstätten. Das 
Baugewerbe ist mit 181 (180) Betrieben 
konstant geblieben, bei den übrigen 
Dienstleistungen.zeigt sich, eine Zunahme 
von 152 auf 191 Betriebe., 

Noch grössere Zunahme der 
Beschäftigtenzahl 

Noch stärker als die Zahl der Betriebs
stätten ist die Zahl der Beschäftigten an
gewachsen. Bei der Betriebszählung 1985 
wurden 15580 (12441) Beschäftigte er
mittelt, deren Bestand innerhalb von 
zehn Jahren um 3139 Personen oder um 
25,2 Prozent angestiegen ist. Die meisten 
Beschäftigten weist gemäss Statistik der 
Sektor der «Verarbeitenden Produktion» 
mit 6788 (6065) Arbeitnehmern auf, ge
folgt vom Bereich «Handel, Gast- und 
Reparaturgewerbe» mit 2329 (2092) Be
schäftigten und «Banken, Versicherun
gen, Beratung» mit 2609 (1365) Arbeits
tätigen. 

Die grossten Zunahmen 
Recht unterschiedlich ist das Wachs

tum in den einzelnen Branchen ausgefal
len. Die Betriebe, die unter «Banken, 
Versicherungen, Beratung» zusammen-

gefässt werden, weisen anteilsmässig ein 
einigermassen gleichwertiges Wachstum 
von 86,8 Prozent bei Erhöhung der Be
triebszahl und von 91,1 Prozent bei der 
Zunahme der Beschäftigtenzahl auf. 
Demgegenüber konnte bei der öffentli-
chen.Verwaltung eine Zunahme der Be
triebszahl um 18,6 Prozent erhoben wer
den, während die Beschäftigtenzahl um 
107,4 Prozent anstieg. 

Deutliches Wachstum der ausländischen 
Beschäftigten 

Nach der Betriebszählung waren 1985 
im nichtlandwirtschaftlichen Bereich 
6644 Beschäftigte liechtensteinischer und 
8936 ausländischer Herkunft tätig. Bezo
gen auf die Gesamtbeschäftigung von 
15580 Personen beläuft sich der Anteil 
der Liechtensteiner auf 42,6 Prozent und 
jener der Ausländer auf 57,4 Prozent. 
Gegenüber 1975 verzeichnen die liech
tensteinischen Beschäftigten einen Zu
wachs von 931 oder 16,3 Prozent, wäh
rend bei den Ausländern die Erhöhung 
2208 Personen oder 32,8 Prozent beträgt. 

Einen grösseren Zuwachs als die Män
ner verzeichnen die weiblichen Arbeits
kräfte innerhalb von zehn Jahren. 1985 
entfielen 30,1 Prozent aller Arbeitsplätze 
auf Frauen (4687) und 69,9 Prozent auf 
Männer (10893). Seit 1975 hat der Perso
nalbestand der Frauen um 32,4 Prozent 
.oder um 1148 zugenommen, während die 
.Männer lediglich einen Zuwachs um 22,4 
Prozent oder 1991 verzeichnen. 

Zigaretten werden 
20 Rappen teurer 

Bern (spk) Zum zweitenmal in
nert Jahresfrist wird ab 1. Mai das 
Rauchen teurer. Der Schweizer 
Bundesrat hat am Mittwoch die Ta
baksteuer auf Zigaretten um knapp 
12 Rappen pro Päckli angehoben; 
Industrie und Handel kassieren gut 
8 Rappen mehr. Für die meisten 
Zigarettenmarken bedeutet dies 
einen Päcklipreis von 3.10 Franken. 

Teurer wird auf den 1. Mai auch' 
der Pfeifentabak. Der Bundesrat 
hat hier die Steuersätze um 5 Pro
zent erhöht und damit der ebenfalls 
auf den 1. Mai beschlossenen Er
höhung der Kleinhandelspreise an-
gepasst. 

Die letzte Zigarettenpreis-Erhö-
hung - um 10 Rappen - datiert vom 
1. April 1989. Vom neuen Zigaret
tenpreis gehen 47,4 Prozent (1.47 
pro Päckli) an den Bund, der damit 
jährliche Mehreinnahmen von rund 
78 Millionen Franken realisiert. 
Beim Pfeifentabak kassiert «Bern» 
100 000 Franken mehr. Der Ertrag 
aus der Tabaksteuer ist vollumfäng
lich für die AHV/IV bestimmt. 1988 
flössen dem Sozialwerk aus dieser 
Quelle 849,3 Millionen Franken zu. 
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